Revision des Bundesgesetzes über die Information der Konsumentinnen und Konsumenten (KIG)

STELLUNGNAHME DES DACHVERBANDES SCHWEIZER WERBUNG SW

Mit Schreiben vom 8. April 2004 haben Sie unter anderem den Dachverband Schweizer Werbung SW zur Vernehmlassung zum Expertenentwurf „Vorentwurf Bundesgesetz über die Information und den Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten (KISG)“ eingeladen. 

Die Schweizer Werbung SW ist 1925 als erster Verband der Werbebranche gegründet worden. Ihre Hauptaufgabe liegt darin, für die drei konstituierenden Gruppen der kommerziellen Kommunikation, die Werbeauftraggeber, die Werbeberater und die Medien, liberale Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Integriert in die Schweizer Werbung SW sind Unternehmen, Branchenverbände und wichtige Wirtschaftsverbände sowie Einzelmitglieder folgender drei Gruppierungen: Werbeauftraggeber (Es handelt sich um Personen oder Gesellschaften, welche die Leistungen der Kommunikationswirtschaft in Anspruch nehmen.), Werbeagenturen / Werbeberater (Firmen, welche als Berater oder Ausführende bei der Realisierung der kommerziellen Kommunikation tätig sind.) Medienanbieter / Auftragnehmer (Unternehmen, die als Auftragnehmer Kommunikationsmittel und -träger anbieten).

Die Schweizer Werbung SW ist Gründerin und eine der massgeblichen Stifterinnen der Stiftung der Schweizer Werbung für die Lauterkeit in der kommerziellen Kommunikation. Die Schweizerische Lauterkeitskommission (SLK) ist das ausführende Organ dieser Stiftung, der die bedeutenden Organisationen der schweizerischen Werbebranche angehören.
Die SLK erhält keinerlei öffentliche Unterstützung und finanziert sich ausschliesslich aus privaten Geldern. Aufgrund der stetig anwachsenden Zahl der Fälle und der heute generellen Schwierigkeit, private Unterstützungsbeiträge zu generieren, ist für die Schweizer Werbung SW die geplante Bestimmung über die Finanzierung der aussergerichtlichen Beilegung der Konsumentenstreitigkeiten von zentraler Bedeutung. Die Schweizer Werbung SW schliesst sich daher der Stellungnahme der Schweizerischen Lauterkeitskommission zu dem Expertenentwurf vollumfänglich an. Sie beantragt wie die Lauterkeitskommission eine Neuformulierung des Art. 11 des Vorentwurfes (finanzielle Unterstützung), welche sich am Wortlaut des Expertenentwurfes Brunner/Rehbinder/Stauder (Bern 2003) orientiert und eine direkte Unterstützungsmöglichkeit von Organisationen wie die Lauterkeitskommission durch den Bund vorsieht.

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

